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M
ittlerweile sind mehr als zehn 

Jahre vergangen, seit die Verga-

berichtlinien (Klassischer Be-

reich, Sektoren und Konzessionen) im 

Jahr 2014 zuletzt grundlegend überar-

beitet wurden. Naturgemäß ergibt sich 

im Laufe der Zeit ein Anpassungsbedarf, 

weshalb die Europäische Kommission 

eine „Open Public Consultation“ (OPC) 

zur Revision der EU-Vergaberichtlinien 

gestartet hat. Ziel dieser Konsultation/

Evaluierung ist es, die Wirksamkeit und 

Angemessenheit der bestehenden Richt-

linien zu analysieren sowie deren Mo-

dernisierungsbedarf zu ermitteln, um 

die strategischen Ziele der EU bestmög-

lich zu unterstützen. 

Bis zum 7. März 2025 können alle Inte-

ressierten ihre Vorschläge und Meinun-

gen zur geplanten Überarbeitung der gel-

tenden Vergaberichtlinien über einen On-

line-Fragebogen der Europäischen Kom-

mission einreichen (abrufbar unter 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regu-

lation/have-your-say/initiatives/14427-

Richtlinien-uber-die-Vergabe-offentlicher-

Auftrage-Evaluierung_de).

Revisionsbedarf
Bereits die letzte Bundesregierung hat ei-

nen dringenden Überarbeitungsbedarf 

am innerstaatlichen Bundesvergabege-

setz erkannt und arbeitete 2023 an einer 

doch recht umfassenden Novellierung. 

Auch wenn man sich bis zum Ende der 

Legislaturperiode nicht auf eine Umset-

zung hat einigen können, so hat sich 

dennoch der grundsätzliche Überarbei-

tungsbedarf offenbart.

Auf EU-Ebene hat zuletzt insbesondere 

der Sonderbericht des Europäischen Rech-

nungshofs 2023 über das öffentliche Auf-

tragswesen einen Rückgang des Wettbe-

werbs bei öffentlichen Ausschreibungen 

festgestellt. Um das Potenzial des Binnen-

markts besser auszuschöpfen und die Pro-

blematik des Wettbewerbsrückgangs zu 

adressieren, sollen die Vergaberichtlinien 

nunmehr durch Initiativen wie etwa die 

Modernisierung der Verfahren für Start-

ups und die Förderungen strategischer 

Technologien an aktuelle Herausforderun-

gen angepasst werden. Es ist zudem davon 

ausgehen, dass die Überarbeitung der Ver-

gaberichtlinien unter der von Präsidentin 

Von der Leyen zuletzt ausgegebenen Devi-

se der Vereinfachung und Verringerung 

des Verwaltungsaufwands für Unterneh-

men („Omnibus-Projekt“) erfolgen wird. 

Konkreter Änderungsbedarf
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Arti-

kels waren bereits 138 Stellungnahmen 

auf dem Portal verzeichnet. Basierend auf 

den bereits eingebrachten Vorschlägen 

der Stakeholder lassen sich verschiedene 

Reformbereiche identifizieren. Auf Basis 
der Erfahrungen der Autoren in der tägli-

chen Vergabepraxis lassen sich jedoch ei-

nige Bereiche abgrenzen, welche jedenfalls 

im Zuge der Überarbeitung berücksichtigt 

werden sollten:

 Vereinfachung der Vergabeverfahren: 

Die bestehenden Vorschriften stellen 

aufgrund ihrer Komplexität oft un-

überwindbare Hürden für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) dar. Die 

damit verbundenen hohen administra-

tiven Kosten schrecken viele KMU von 

der Teilnahme an Vergabeverfahren 

ab. Eine Vereinfachung insbesondere 

der Qualifikationsanforderungen 
könnte die Beteiligung von KMU deut-

lich erhöhen.

 Einheitliche Vergabeplattform: Aktu-

ell besteht ein Wildwuchs an unter-

schiedlichsten Vergabeplattformen, de-

ren Qualität und Eigenschaften nicht 

unterschiedlicher sein könnten. Diese 

unterschiedlichen Funktionalitäten 

stellen Bieter immer wieder vor Her-

ausforderungen und haben schon öfter 

dazu geführt, dass Abgaben bei großen 

Ausschreibungen verpasst werden. 

Durch die Einführung einer einheitli-

chen, EU-weiten Plattform für öffentli-

che Ausschreibungen könnten diese 

Probleme weitestgehend beseitigt und 

dadurch auch der Wettbewerb geför-

dert werden. Als Minimalziel sollten 

aber jedenfalls einheitliche Standards 

für Plattformen definiert werden, so-

dass die Funktionalitäten von allen 

Plattformen vergleichbar sind.

 Einheitliche Standards für E-Signatu-

ren: Aktuell besteht oftmals das Prob-

lem, dass sich EU-weit unterschiedli-

che Standards für elektronische Signa-

turen entwickeln. Dies führt dazu, 

dass qualifizierte elektronische Signa-

turen auf Vergabeplattformen nicht 

erkannt werden oder seitens des Auf-

traggebers mangels Beigabe des Zerti-

fikats nicht verifiziert werden können 
(z. B. bei DocuSign). Um digitale Pro-

zesse weiter zu optimieren, sollte die 

Problematik der qualifizierten elektro-

nischen Signaturen genau analysiert 

und ein einheitlicher Standard sicher-

gestellt werden.

 Stärkung der Eigenerklärung: Immer 

wieder kommt es zu Situationen, 

dass Auftraggeber zwar Eigenerklä-

rungen zulassen, doch dann inner-

halb von wenigen Tagen die Vorlage 

sämtlicher Eignungsnachweise ver-

langen. Dadurch wird der Zweck von 

Eigenerklärungen (sei es nun die Ein-

heitliche Europäische Eigenerklärung 

oder individuell erstellte Eigenerklä-

rungen) konterkariert, weil Unterneh-

men erst recht genötigt sind, sämtli-

che Nachweise stets parat zu haben. 

Das Regelwerk sollte daher dahinge-

hend konkretisiert werden, dass 

Nachweise nur in Ausnahmefällen  

(z. B. weil die Auftraggeberin konkre-

te Anhaltspunkte für Nichteinhal-

tung von Eignungskriterien hat) bzw. 

von präsumptiven Zuschlagsempfän-

gern eingefordert werden.

 Anpassung der klassischen Vergabe-

verfahren an die besonderen Dienst-

leistungen: Der aktuell bestehende 

Numerus clausus der zulässigen Verga-

beverfahren sollte weniger restriktiv 

gestaltet werden, um flexiblere und 
anwendungsfreundlichere Vergabe-

möglichkeiten zu schaffen. So sind 

Auftraggeber zum Beispiel bei der Ver-

gabe von besonderen Dienstleistungen 

nicht an den festgelegten Katalog der 

Vergabeverfahrensarten gebunden und 

können die Verfahren innerhalb der 

Grenzen der allgemeinen Grundsätze 

des Vergaberechts frei gestalten (z.B. 

ein einstufiges Verhandlungsverfah-

ren). Da kein wirklich überzeugender 

Mag. Julia Gruber ist Rechts-

anwaltsanwärterin und Mit-

glied im Vergaberechtsteam 

von Wolf Theiss.

Dominik König ist Rechtsan-

walt mit jahrelanger Erfahrung 

im Vergaberecht und seit 2017 

Mitglied der Praxisgruppe Ver-

gaberecht von Wolf Theiss. Er 

betreut regelmäßig Vergabever-

fahren betreffend die Beschaf-

fung von Bauleistungen und 

baunahen Dienstleistungen so-

wohl auf Auftraggeber- als 

auch auf Bieterseite und vertritt 

in Vergabekontrollverfahren.

Grund ersichtlich ist, weshalb diese 

Form der Auftragsvergabe nicht auch 

auf sämtliche andere Beschaffungen 

ausgerollt werden könnte, wäre unse-

res Erachtens eine Flexibilisierung der 

Verfahrensgestaltung zweckmäßig.

 Verbesserung des Zugangs für Nach-

prüfungsverfahren: Aktuell müssen 

für Nachprüfungsverfahren (insbeson-

dere im Baubereich) oftmals unver-

hältnismäßig hohe Pauschalgebühren 

entrichtet werden, um gegen gewisse 

Entscheidungen einen Rechtsschutz in 

Anspruch nehmen zu können. Die Pau-

schalgebühren sind dabei in der Regel 

abhängig vom geschätzten Auftrags-

wert und können bei Großprojekten 

bei über EUR 100.000 liegen (vgl. § 2 
Abs. 3 Wiener Vergabe-Pauschalgebüh-

renverordnung 2020). Die Höhe der Ge-

bühren steht dabei in keinerlei Ver-

hältnis zum Aufwand des Gerichts, wo 

auch bei höchst komplexen Vergaben 

nur in Ausnahmefällen mehr als eine 

mündliche Verhandlung erforderlich 

ist. Seitens des Richtliniengebers sollte 

daher angedacht werden, einen Maxi-

maldeckel für Nachprüfungsverfahren 

vorzusehen, um eine wirksame Kont-

rolle von Entscheidungen der öffentli-

chen Auftraggeber sicherzustellen.

Beteiligung an der Konsultation
Wie bereits eingangs erwähnt, lädt die Eu-

ropäische Kommission alle Stakeholder 

bis zum 7. März 2025 ein, sich an der öf-

fentlichen Konsultation zur Evaluierung 

der Vergaberichtlinien zu beteiligen.

Sollten Sie Erfahrungen in den Gesetz-

gebungsprozess einfließen lassen wollen, 
besteht die Möglichkeit, dies über das 

„Have your say“-Portal der EU-Kommissi-

on zu tun: https://ec.europa.eu/info/law/

better-regulation/have-your-say_de

Zusätzlich hat das Justizministerium 

in einem Rundschreiben zur Beteiligung 

an diesem Prozess aufgerufen und dar-

um gebeten, etwaige Meldungen auch 

an das Ministerium (Stabsstelle Verga-

berecht – vergaberecht@bmj.gv.at) zu 

übermitteln. Wir werden den interes-

sierten Leser selbstverständlich über 

den Verlauf des Gesetzgebungsprozesses 

informiert halten. //
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EU startet Überarbeitung 
der Vergaberichtlinien

VERGABERECHT. Unsere Rechtsexperten beschäftigen 
sich mit dem aktuellen Konsultationsprozess der  
Kommission zur Überarbeitung der Vergaberichtlinien 
und geben einen Ausblick auf mögliche Änderungen.


